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2128

Aufhebung der „Allgemeinverfügung zur Regelung 
von Ausnahmen von der Testpfl icht bei Einreise 

aus Hochinzidenzgebieten nach § 4 Absatz 2 
 Nummer 5 der Coronavirus-Einreiseverordnung“ 

Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 14. Mai 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen trifft auf der Grund-
lage des § 6 Absatz 3 Nummer 1 und 3 der Coronavirus-
Einreiseverordnung vom 12. Mai (BAnz AT 12.5.2021 V1), 
in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und § 30 Absatz 1 
Satz  2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl.  I S. 2397) geändert und § 30 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§  6 Absatz  2 Nummer  2 des Infektionsschutz- und Be-
fugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b), 
das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 25. März 
2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, im Wege der 
Allgemeinverfügung folgende Festlegungen: 

1. 

Die „Allgemeinverfügung zur Regelung von Ausnahmen 
von der Testpfl icht bei Einreise aus Hochinzidenzgebie-
ten nach § 4 Absatz 2 Nummer 5 der Coronavirus-Ein-
reiseverordnung“ Allgemeinverfügung des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 3. Mai 2021 
wird aufgehoben.  

2.
Sofortige Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

3.
Bekanntmachung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absatz  3 
Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602), das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes vom 
17.  Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert worden ist, 
 öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Ver-
öffentlichung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie 
tritt mit der Bekanntgabe in Kraft. 

Begründung

Zum 13. Mai 2021 ist die Verordnung zum Schutz vor 
einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deut-
schen Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung – Co-
ronaEinreiseV) des Bundesministeriums für Gesundheit 
in Kraft getreten. Zugleich wurde die Coronaeinreisever-
ordnung Nordrhein-Westfalen aufgehoben. Mit der bun-
deseinheitlichen Regelung und der Aufhebung der Ver-
ordnung des Landes ist somit der Bedarf für die Allge-
meinverfügung entfallen, die Regelungen für die 
Grenzpendler wurden in die Bundesregelung integriert. 

Darüber hinaus können gemäß § 6 Absatz 3 Nummer 1 
der Coronavirus-Einreiseverordnung Ausnahmen im 
Einzelfall wegen eines triftigen Grundes durch die zu-
ständige Behörde erteilt werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in 
der Städteregion Aachen oder den Kreisen Düren, Eus-

kirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, 
zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu er-
heben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.

Düsseldorf, den 14. Mai 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2021 S. 206m

2128

Durchführung von Lehr- und 
 Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an den 

Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen
Allgemeinverfügung 

des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 14. Mai 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des 
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§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und des § 28a Abs. 1 Num-
mer  16 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, §  28 Absatz  1 
Satz  2 durch Artikel  1 Nummer  6 des Gesetzes vom 
27.  März 2020 (BGBl.  I S.  587) neu gefasst und §  28a 
durch Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt worden ist, in 
Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b) und § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverord-
nung vom 12. Mai 2021 (GV. NRW. S. 543a) im Wege der 
Allgemeinverfügung folgende Festlegungen:

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen weiter-
hin Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zierungen. Ge-
mäß § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung bleibt der 
Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen nach Maß-
gabe gesonderter Anordnungen nach §  28 Absatz  1 des 
Infektionsschutzgesetzes zulässig.

Auf Grundlage des §  6 Absatz  1 der Coronaschutzver-
ordnung und des § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 Num-
mer 16 des Infektionsschutzgesetzes ergehen deshalb fol-
gende Anordnungen:

1.
Einschränkungen des Lehr- und Prüfungsbetriebs an 
Hochschulen

An den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen darf 
ein Lehr- und Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen stattfi nden. 

2.
Mindestabstand und Maskenpfl icht im Lehr- und Prü-
fungsbetrieb

2.1

Im Lehr- und Prüfungsbetrieb ist zu allen anderen Per-
sonen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Der Mindestabstand darf nur ausnahms-
weise unterschritten werden, wenn Prüfungen und Lehr-
veranstaltungen eine Unterschreitung des Mindestab-
stands zwingend erfordern (zum Beispiel Behandlungs-
kurse im medizinischen Bereich). In diesen Fällen ist auf 
eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 
Händewaschen beziehungsweise Händedesinfektion und 
das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung (so-
weit tätigkeitsabhängig möglich) zu achten.

2.2

Unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands 
besteht eine Verpfl ichtung zum Tragen einer medizini-
schen Gesichtsmaske im Sinne des §  3 Absatz  1 Satz  2 
der Coronaschutzverordnung bei allen ausnahmsweise 
zulässigen Veranstaltungen in Hochschulen. § 3 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 3, Satz 2, § 3 Absatz 6 und § 3 Absatz 7 
der Coronaschutzverordnung fi nden Anwendung.

3.
Mündliche und schriftliche Hochschulprüfungen

Digitale Hochschulprüfungen sind zugelassen, soweit sie 
nach dem jeweiligen Prüfungs-recht zulässig sind. Prä-
senzprüfungen und darauf vorbereitende Maßnahmen 
sind nur dann zulässig, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

3.1

Die Prüfung oder die darauf vorbereitende Maßnahme 
kann aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht 
anderweitig (z.B. digital) durchgeführt werden.

Tatsächliche Gründe für eine Präsenzprüfung können 
sich aus organisatorischen Umständen ergeben, z.B. 
wenn die Prüfungen aufgrund der räumlichen und per-
sonellen Kapazitäten vor Ort nicht anderweitig durchge-
führt werden können. Eine Präsenzprüfung ist auch 
dann zulässig, wenn sich aus einer Verschiebung der Prü-

fung eine Unzumutbarkeit für den Prüfl ing ergeben 
würde, diese kann insbesondere bei einer erheblichen 
Verzögerung im Studienverlauf anzunehmen sein.

3.2

Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendi-
gung der Prüfung keine Menschen-ansammlungen, War-
teschlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch 
 gestaffelte Schreibzeiten, Einlasszeiten oder Ähnliches 
sicherzustellen.

3.3

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist durch die Zutei-
lung der Plätze einzuhalten, soweit in dieser Allgemein-
verfügung nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen für 
die Einhaltung des Mindestabstands bestehen zudem 
beim Betreten und Verlassen des Prüfungsraums sowie 
bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen.

3.4

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenz-
prüfungen durch die Hochschulen nach den Vorgaben 
des §  4a der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. 
Hierfür genügt die Erfassung der Matrikelnummern der 
teilnehmenden Studierenden, sofern die nach §  4a Ab-
satz 1 der Coronaschutzverordnung erforderlichen Daten 
hinterlegt sind.

3.5

Für die Durchführung der Prüfungen sind im Weiteren 
die einschlägigen Hygieneregeln und die Empfehlungen 
der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert 
Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infektions-
schutzanforderungen nach § 4 der Coronaschutzverord-
nung zu berücksichtigen.

3.6

Die Durchführung von Prüfungskonzerten bzw. künstle-
risch-praktischen Prüfungen ist nur nach Maßgabe von 
Ziffer 3.1 und unter strikter Beachtung der Hygiene- 
und Infektionsschutzanforderungen der Coronaschutz-
verordnung zulässig. Die Beteiligung von Zuschauerin-
nen und Zuschauern ist nach Maßgabe des § 8 der Coro-
naschutzverordnung zulässig. 

3.7

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 3.1 bis 3.6 an-
zupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Grup-
pengrößen reduziert werden können und ob alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für 
staatliche oder kirchliche Prüfungen an Hochschulen, 
durch die ein Studiengang abgeschlossen wird.

4.
Lehr- und Praxisveranstaltungen

Digitale Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zugelas-
sen. Präsenzlehrveranstaltungen sind nur dann zulässig, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

4.1

Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zulässig, wenn sie 
zwingend als Präsenzveranstaltungen abzuhalten sind, 
weil sie auf besondere Räumlichkeiten, Ausstattungen 
oder sonstige besondere Rahmenbedingungen angewie-
sen sind, wie Labore, Arbeitsräume, Tonstudios sowie im 
künstlerischen Bereich Korrepetition, Übebetrieb, künst-
lerischer Einzelunterricht und Arbeit in Ateliers und 
Studios. 

Präsenzveranstaltungen für Erstsemester des Winter-
semesters 2020/2021 und des Sommersemesters 2021 so-
wie für Studierende, die unmittelbar vor Abschluss ihres 
Studiums stehen, dürfen zugelassen werden. 

Präsenzlehrveranstaltungen sind auch zulässig, wenn die 
Lehrveranstaltung eine besondere Bedeutung für die 
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nachhaltige Sicherung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere der Polizei und Feuerwehren, der 
medizinischen Versorgung oder Pandemiebewältigung, 
haben.

4.2

An den Lehr- und Praxisveranstaltungen dürfen nicht 
mehr als 50 Personen teilnehmen.

4.3

Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist einzuhalten, so-
weit in dieser Allgemeinverfügung nichts anderes be-
stimmt ist. Ausnahmen für die Einhaltung des Mindest-
abstands bestehen zudem beim Betreten und Verlassen 
des Veranstaltungsraums sowie bei kurzzeitigen Bewe-
gungen zwischen den Sitzreihen.

4.4

Die einfache Rückverfolgbarkeit ist bei allen Präsenz-
lehr- und Praxisveranstaltungen durch die Hochschulen 
nach den Vorgaben des § 4a der Coronaschutzverordnung 
sicherzustellen. Hierfür genügt die Erfassung der Matri-
kelnummern der teilnehmenden Studierenden, sofern die 
nach §  4a Absatz  1 der Coronaschutzverordnung erfor-
derlichen Daten hinterlegt sind.

4.5

Der künstlerische Probebetrieb bleibt nach Maßgabe von 
Ziffer 4.1 und unter strikter Beachtung der Hygiene- 
und Infektionsschutzanforderungen der Coronaschutz-
verordnung sowie entsprechender Anwendung von §  8 
Absatz 1 Satz 3 der Coronaschutzverordnung zulässig.

4.6

Für die Durchführung der Veranstaltungen sind im Wei-
teren die einschlägigen Hygiene-regeln und die Empfeh-
lungen der zuständigen Behörden (insbesondere des 
 Robert Koch-Instituts) sowie die Hygiene- und Infekti-
onsschutzanforderungen nach §  4 der Coronaschutzver-
ordnung zu berücksichtigen.

4.7

Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 4.1 bis 4.6 an-
zupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Grup-
pengrößen reduziert werden können und ob alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

5.
Hochschulbibliotheken und Archive

Der Zugang zu Hochschulbibliotheken und Archiven 
richtet sich nach den Bestimmungen der Coronaschutz-
verordnung.

6.
Hochschulsport und sportpraktische Übungen

Die Zulässigkeit von Angeboten des Hochschulsports 
und die Durchführung von sport-praktischen Übungen 
im Rahmen von Studiengängen richtet sich nach § 9 der 
Coronaschutzverordnung.

7.
Sonstige organisatorische Vorgaben

7.1

Für die Durchführung des Lehr- und Prüfungsbetriebs 
sind die Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen 
aus § 4 der Coronaschutzverordnung zu beachten.

7.2

Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangs-
beschränkungen zu den betreffenden Gebäuden ist zu 
gewährleisten, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 Me-
tern auch im Bereich der Allgemeinfl ächen (Flure etc.) 
eingehalten werden.

7.3

Für den Hochschulbetrieb im Übrigen und für weitere 
Veranstaltungen an Hochschulen gelten die Bestimmun-
gen der Coronaschutzverordnung.

8.
Hausrecht, Ordnungswidrigkeiten

8.1

Die Einhaltung der vorstehenden Ausführungen ist, un-
beschadet der Befugnisse der Ordnungsbehörden, mit 
den Mitteln des Hausrechts und der allgemeinen dienst-
rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

8.2

Verstöße gegen die oben genannten Maßgaben stellen ge-
mäß §  18 Absatz  3 Coronaschutzverordnung eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Bei Zuwiderhandlungen sind die 
zur Durchsetzung befugten Ordnungsbehörden hinzuzu-
ziehen.

9.
Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

10.
Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absatz  3 
Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt ge-
geben. Sie tritt am 15. Mai 2021 in Kraft und gilt so-
lange, wie der Lehr- und Prüfungsbetrieb von der Coro-
naschutzverordnung nach Maßgabe gesonderter Anord-
nungen nach §  28 Absatz  1 und §  28a Absatz  1 
Nummer  16 des Infektionsschutzgesetzes zugelassen 
wird.

Sie ersetzt die Allgemeinverfügung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales Durchführung von 
Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an 
den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen vom 30. 
März 2021.

Begründung

Die Anordnung dieser Allgemeinverfügung hat ihre 
Grundlage in § 6 Absatz 1 der Coronaschutzverordnung, 
demgemäß der Lehr- und Prüfungsbetrieb an den Hoch-
schulen im Land Nordrhein-Westfalen nach Maßgabe 
gesonderter Anordnungen zulässig ist. Dabei gibt sie 
strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um 
eine Infektionsgefahr im Lehr- und Prüfbetrieb im Sinne 
des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes so weit 
wie möglich zu minimieren. Die vor diesem Hintergrund 
begrenzt mögliche Lehr- und Prüfungstätigkeit in Prä-
senz bleibt dabei die Ausnahme.

Erstsemester sollen bei der Durchführung des Sommer-
semesters, gerade weil sie am Beginn ihres Studiums ste-
hen und mehr Anleitung benötigen, besonders berück-
sichtigt werden. Daher sollen Veranstaltungen für Erst-
semester, ebenso wie Veranstaltungen für Studierende, 
die unmittelbar vor Abschluss ihres Studiums stehen, zur 
Abwendung schwerer Nachteile in Präsenz durchgeführt 
werden können, wenn geeignete Online-Formate nicht 
zur Verfügung stehen. 

Im Übrigen bleibt es bis auf weiteres bei der Schließung 
des Lehr- und Prüfbetriebs mit Studierenden auf 
Grundlage der Versammlungs- und Veranstaltungsver-
bote der Coronaschutzverordnung.

Die Anordnungen werden vor dem Hintergrund getrof-
fen, dass nach wie vor eine hohe Anzahl an Übertragun-
gen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten 
ist. Das Robert Koch-Institut schätzt im Rahmen seiner 
täglichen Lageberichte die Gefährdung für die Gesund-
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heit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt weiter-
hin als sehr hoch ein. Die 7-Tages-Inzidenz für ganz 
Deutschland stieg seit Mitte Februar 2021 stark an. Seit 
Mitte April hat sich die Zunahme zunächst abge-
schwächt und seit Anfang der Kalenderwoche 17 haben 
die Zahlen abgenommen. Die Anzahl der Landkreise mit 
einer 7-Tages-Inzidenz über 100/100 000 Einwohner ist 
weiterhin sehr hoch. 

Die Gesamtinzidenz in Deutschland liegt ebenfalls noch 
bei 97/100 000. Der 7-Tage-R-Wert liegt unter 1. In der 
letzten Woche sank die 7-Tages-Inzidenz in allen Alters-
gruppen. Beim Großteil der Fälle ist der Infektionsort 
nicht bekannt. COVID-19-bedingte Ausbrüche betreffen 
insbesondere private Haushalte, aber auch das berufl iche 
Umfeld sowie Kitas und Schulen, während die Anzahl 
der Ausbrüche in Alters- und Pfl egeheimen abgenommen 
hat.

Die landesweiten Inzidenzwerte sind, nachdem sie am 
18.3.2021 erstmals wieder den Grenzwert von 100 über-
schritten haben, zunächst stark angestiegen und erreich-
ten am 26.4. einen Höchstwert von 192,6. Seitdem sind 
die Werte stetig gesunken und die 7-Tages-Inzidenz liegt 
am 14.5.2021 bei 103,4. 

Dennoch ist die Belastung im Gesundheitswesen weiter-
hin hoch. Oberstes Ziel ist daher nach wie vor, auch vor 
dem Hintergrund der neuen Virusvarianten, die weitere 
Verbreitung des Virus einzudämmen, um eine Überlas-
tung des Gesundheitssystems auch in Zukunft insgesamt 
zu vermeiden und die medizinische Versorgung bundes-
weit sicher zu stellen. 

Solange kein fl ächendeckender Impfschutz die Ausbrei-
tung der Infektionen wirksam verhindert, kommt vor al-
lem den Grundregeln („AHA+A+L-Regeln“) Abstand 
halten, Hygieneregeln beachten, (Alltags-)Maske tragen, 
Nutzung der Corona-Warn-App und Lüften sowie der 
Einschränkung von Kontakten erhebliche Bedeutung zu. 
Mit diesen Grundregeln, die ihren Niederschlag in den 
Regelungen der Coronaschutzverordnung und für den 
Hochschulbetrieb in dieser Allgemeinverfügung fi nden, 
soll das tägliche Leben verantwortungsvoll so gestaltet 
werden, dass das wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
soziale Leben möglichst wenige Einschränkungen er-
fährt und dennoch verlässlich die weitere Verbreitung 
der Infektion verhindert wird. Die auf dieser Grundlage 
getroffenen Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) sind insbesondere an dem Schutz 
von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit 
des Gesundheitssystems ausgerichtet.

Die einzelnen Anordnungen der Allgemeinverfügung 
dienen daher der Infektionsvermeidung aus Gründen des 
gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes und dem 
Ziel, das Infektionsgeschehen zu verzögern und einzu-
dämmen. Die Regelungen bilden keinen Individualan-
spruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, 
die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht 
möglich ist. Inwieweit vor diesem Hintergrund die Teil-
nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb verpfl ichtend aus-
gestaltet werden kann, hat das jeweils zuständige Minis-
terium in eigener Verantwortung im Rahmen des Hoch-
schul- bzw. Ausbildungsrechts zu entscheiden. Die 
berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von Lehr- und Prü-
fungspersonen richtet sich nach den dienst- und arbeits-
rechtlichen Regelungen. Insbesondere für Personen mit 
einem Covid-19 bezogen erhöhten Erkrankungsrisiko 
sind ggf. weitergehende Anforderungen aus den ein-
schlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten.

Die Wirksamkeit der Anordnung steht unter der aufl ö-
senden Bedingung, dass der Lehr- und Prüfungsbetrieb 
von der Coronaschutzverordnung nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 Nummer 16 des Infektionsschutzgesetzes zugelas-
sen wird.

An diesen gesonderten Anordnungen besteht nach wie 
vor Bedarf: Es zeigt sich immer deutlicher, dass an 
Hochschulen eine ganz besondere Situation besteht, die 
von den Infektionsgefahren her nicht mit Schulen, ande-
ren Bildungseinrichtungen oder sonstigen gesellschaftli-
chen Situationen vergleichbar ist. An keiner anderen 

Einrichtung kommen Menschen innerhalb eines einzigen 
Tages mit so vielen Personen in Kontakt, treffen sich an 
so vielen unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen oder beeinfl ussen in so hohem 
Maße ihr städtisches Umfeld mit den Einrichtungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs und anderen Einrich-
tungen zur Versorgung.

Zudem haben Hochschulen den Vorteil, dass sie – inzwi-
schen erwiesenermaßen – einen großen Teil ihrer Aufga-
ben digital bewältigen können. Sowohl die digitale Ar-
beit der Beschäftigten der Hochschulen, egal ob Verwal-
tung oder Wissenschaft, als auch die digitale Lehre 
funktionieren. Dringend notwendige Präsenzveranstal-
tungen wurden von vornherein ermöglicht. Großveran-
staltungen mit eng besetzten, teilweise an die tausend 
Personen fassenden Hörsälen, würde das Infektionsrisiko 
ohne Not potenzieren und dem Ziel einer erheblichen 
Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung wider-
sprechen.

Die Weitergeltung der Allgemeinverfügung erscheint da-
her derzeit notwendig und gerechtfertigt. Sie ist nach 
Abwägung der betroffenen Rechtsgüter geeignet, erfor-
derlich und angemessen.

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar nach § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz  8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungs-
klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in 
der Städteregion Aachen oder der Kreise Düren, Euskir-
chen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu 
erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erh-
eben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben.
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Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.

Düsseldorf, den 14. Mai 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2021 S. 206m

2128

Feststellung der Voraussetzungen 
gemäß § 28b des Infektionsschutzgesetzes 

Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Vom 15. Mai 2021

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen trifft auf der Grund-
lage von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Ab-
satz 1, 3 bis 6, § 28b Absatz 5, § 33, § 73 Absatz 1a Num-
mer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  16 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1, 
4 bis 6 durch Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 
18.  November 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, §  28a 
Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2c des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert, § 28b Absatz 5 
durch Artikel  1 Nummer  2 des Gesetzes vom 22. April 
2021 (BGBl.  I S.  802) eingefügt, §  32 durch Artikel  1 
Nummer  4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I 
S. 802) neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) neu ge-
fasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer  26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I 
S.  1010) und §  73 Absatz  1a Nummer  24 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  5 des Gesetzes vom 22. April 2021 
(BGBl.  I S.  802) geändert worden sind, sowie von §  13 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. Ap-
ril 2020 (GV. NRW. S.  218b), der durch Artikel  1 Num-
mer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) 
geändert worden ist, im Wege der Allgemeinverfügung 
folgende Festlegungen: 

1.
Regelungen nach §  28b Absatz  1 Satz  1 und Absatz  3 
Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 100)

Gemäß §  28b Absatz  1 Satz  3 und 4 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) wird festgestellt, dass die Regelun-
gen des § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG 
für folgende Landkreise und kreisfreie Städte gelten: 

a)  seit dem 24. April 2021:

 1. Städteregion Aachen

 2. Stadt Bielefeld

 3. Stadt Bochum

 4. Stadt Bonn

 5. Stadt Dortmund

 6. Stadt Duisburg

 7. Kreis Düren

 8. Landeshauptstadt Düsseldorf

 9. Stadt Essen

 10. Kreis Euskirchen

 11. Stadt Gelsenkirchen

 12. Kreis Gütersloh

 13. Stadt Hagen

 14. Stadt Hamm

 15. Kreis Heinsberg

 16. Kreis Herford

 17. Stadt Herne

 18. Hochsauerlandkreis

 19. Stadt Köln

 20. Stadt Krefeld

 21. Stadt Leverkusen 

 22. Kreis Lippe

 23. Märkischer Kreis

 24. Kreis Mettmann

 25. Kreis Minden-Lübbecke

 26. Stadt Mönchengladbach

 27. Oberbergischer Kreis

 28. Stadt Oberhausen

 29. Kreis Olpe

 30. Kreis Paderborn 

 31. Kreis Recklinghausen

 32. Stadt Remscheid

 33. Rhein-Erft-Kreis

 34. Rheinisch-Bergischer Kreis

 35. Stadt Solingen

 36. Kreis Steinfurt

 37. Kreis Unna

 38. Stadt Wuppertal

b)  ab dem 25. April 2021:

 1. Rhein-Kreis-Neuss

c)  ab dem 26. April 2021:

 1. Stadt Bottrop

1a.
Außerkrafttreten der Regelung nach §  28b Absatz  1 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 100 
unterschritten):

Gemäß § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 IfSG und unter 
entsprechender Anwendung von §  28b Absatz  1 Satz  3 
und 4 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 Satz 3 IfSG wird 
festgestellt, dass die Regelungen des § 28b Absatz 1 IfSG 
für folgende Landkreise und kreisfreie Städte außer 
Kraft treten: 

a)  ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Kreis Soest  

b)  ab dem 13. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Rhein-Sieg-Kreis

c)  ab dem 14. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Stadt Mülheim an der Ruhr

 2. Kreis Viersen

d)  ab dem 16. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Kreis Borken

 2. Ennepe-Ruhr-Kreis

 3. Kreis Kleve

 4. Kreis Siegen-Wittgenstein

 5. Kreis Wesel
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e)  ab dem 17. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Kreis Warendorf

2.
Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-
satz 2 Buchstabe b IfSG (Schwellenwert von 150)

Gemäß §  28b Absatz  1 Satz  3 und 4 IfSG wird festge-
stellt, dass die abweichende Regelung nach §  28b Ab-
satz  1 Satz  1 Nummer  4 Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG 
(click & meet) in folgenden Landkreisen und kreisfreien 
Städten nicht mehr angewendet werden können:

a)  seit dem 24. April 2021:

 1. Stadt Bielefeld

 2. Stadt Dortmund

 3. Stadt Gelsenkirchen

 4. Kreis Gütersloh

 5. Stadt Hagen

 6. Stadt Hamm

 7. Stadt Herne

 8. Stadt Köln

 9. Stadt Krefeld

 10. Stadt Leverkusen 

 11. Kreis Mettmann

 12. Oberbergischer Kreis

 13. Kreis Olpe

 14. Rhein-Erft-Kreis

 15. Stadt Solingen

 16. Stadt Wuppertal

b)  weggefallen

c)  weggefallen

d)  weggefallen

e)  weggefallen

f)  weggefallen

g)  aufgehoben

2a.  
Außerkrafttreten der Regelung nach §  28b Absatz  2 
Satz 4 IfSG (Schwellenwert von 150)

Gemäß §  28b Absatz  2 Satz  4 in Verbindung mit §  28b 
Absatz 2 Satz 4 IfSG in Verbindung mit § 28b Absatz 2 
Satz  3 IfSG und unter entsprechender Anwendung von 
§ 28b Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie § 28b Absatz 1 Satz 3 
und 4 IfSG wird festgestellt, dass die Regelungen des 
§ 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b 
IfSG in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städten 
außer Kraft treten (d.h. click & meet gem. § 28b Absatz 1 
Satz  1 Nummer  4 Halbsatz 2 Buchstabe b IfSG wieder 
zulässig):

a)  mit Wirkung ab dem 6. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

 1. Kreis Kleve

 2. Kreis Wesel

b)  mit Wirkung ab dem 7. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

 1. Ennepe-Ruhr-Kreis

 2. Stadt Oberhausen

 3. Kreis Paderborn

c)  mit Wirkung ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Landeshauptstadt Düsseldorf

 2. Kreis Lippe

 3. Kreis Warendorf

d)  mit Wirkung ab dem 9. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Stadt Bochum

 2. Kreis Minden-Lübbecke

 3. Kreis Recklinghausen

e)  mit Wirkung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Kreis Heinsberg

 2. Stadt Mülheim an der Ruhr

f)  mit Wirkung ab dem 12. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Städteregion Aachen

 2. Stadt Essen

 3. Kreis Euskirchen

g)  mit Wirkung ab dem 13. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Stadt Duisburg

 2. Kreis Düren

h)  mit Wirkung ab dem 14. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Hochsauerlandkreis

 2. Kreis Steinfurt

 3. Kreis Unna

i)  mit Wirkung ab dem 16. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Stadt Bonn

 2. Kreis Herford

 3. Märkischer Kreis

j)  mit Wirkung ab dem 17. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Stadt Remscheid

3.
Regelung nach §  28b Absatz  3 Satz  3 und 9 IfSG 
(Schwellenwert von 165)

Gemäß § 28b Absatz 3 Satz 7 in Verbindung mit Absatz 1 
Satz 3 und 4 IfSG wird festgestellt, dass die Regelungen 
des § 28b Absatz 3 Satz 3 und 9 IfSG in folgenden Land-
kreisen und kreisfreien Städten gelten:  

a)  seit dem 24. April 2021: 

 1. Stadt Hagen

 2. Stadt Hamm

 3. Stadt Krefeld

 4. Stadt Leverkusen 

 5. Kreis Mettmann

 6. Oberbergischer Kreis

 7. Kreis Olpe

 8. Rhein-Erft-Kreis

 9. Stadt Wuppertal

b)  weggefallen 

c)  weggefallen 

d)  mit Wirkung ab dem 27. April 2021: 

 1. Stadt Bielefeld

e)  weggefallen

f)  weggefallen 

g)  weggefallen

3a.
Außerkrafttreten der Regelung nach §  28b Absatz  3 
Satz 3 und 9 IfSG (Schwellen-wert von 165)

Gemäß §  28b Absatz  3 Satz  8 in Verbindung mit §  28b 
Absatz 3 Satz 6 IfSG in Verbindung mit § 28b Absatz 2 
Satz  3 IfSG und unter entsprechender Anwendung von 
§ 28b Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie § 28b Absatz 1 Satz 3 
und 4 IfSG wird festgestellt, dass die Regelungen des 
§  28b Absatz  3 Satz  3 und 9 IfSG für folgende Land-
kreise und kreisfreie Städte außer Kraft treten:

a)  mit Wirkung ab dem 2. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

 1.  Kreis Lippe

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
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krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 3. Mai 2021, 0.00 Uhr. 

b)  mit Wirkung ab dem 6. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Kreis Euskirchen

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr.

c)  mit Wirkung ab dem 7. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

 1. Stadt Bochum

 2. Stadt Oberhausen

 3. Kreis Recklinghausen

 4. Stadt Solingen

 5. Kreis Warendorf

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr.

d)  weggefallen

e)  mit Wirkung ab dem 8. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Städteregion Aachen

 2. Ennepe-Ruhr-Kreis

 3. Kreis Paderborn

 4. Kreis Wesel

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr.

f)  mit Wirkung ab dem 9. Mai 2021, 0.00 Uhr:

 1. Stadt Essen

 2. Kreis Herford

 3. Stadt Mülheim an der Ruhr

 4. Kreis Steinfurt

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr.

g)  mit Wirkung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr: 

 1. Stadt Duisburg

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 10. Mai 2021, 0.00 Uhr.

h)  mit Wirkung ab dem 12. Mai 2021, 0.00 Uhr in:

 1. Stadt Bonn

 2. Kreis Düren

 3. Hochsauerlandkreis

 4. Kreis Unna

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 17. Mai 2021, 0.00 Uhr.

i)  mit Wirkung ab dem 14. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Stadt Gelsenkirchen

 2. Kreis Gütersloh

 3. Märkischer Kreis

  In schulischen Gemeinschaftseinrichtungen nach § 1 
der Coronabetreuungsverordnung gilt das Außer-
krafttreten gemäß § 1 Absatz 14 der Coronabetreu-
ungsverordnung ab dem 17. Mai 2021, 0.00 Uhr.

j)  mit Wirkung ab dem 17. Mai 2021, 0:00 Uhr:

 1. Stadt Dortmund

 2. Stadt Herne

 3. Stadt Köln

 4. Stadt Remscheid

4.

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar.

5. 

Diese Allgemeinverfügung ersetzt die Allgemeinverfü-
gung mit dem Titel „Feststellung der Voraussetzungen 
gemäß § 28b des Infektionsschutzgesetzes“ vom 12. Mai 
2021, die mit dem Inkrafttreten dieser Allgemeinverfü-
gung aufgehoben wird. 

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absatz  3 
Satz 2 und Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, öffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem 
auf die Veröffentlichung folgenden Tag als bekannt gege-
ben. Sie tritt mit der Bekanntgabe in Kraft und am 
30. Juni 2021 außer Kraft. 

Begründung

Gemäß § 28b Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 3 Satz 7 des 
Infektionsschutzgesetzes machen die nach Landesrecht 
zuständigen Behörde in geeigneter Weise die Tage be-
kannt, ab denen die jeweiligen Maßnahmen in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gelten. Basis für 
die Entscheidung sind die jeweils vom Robert Koch-Ins-
titut (RKI) auf dessen Internetseite unter https://www.
rki.de/inzidenzen bekannt gemachten Inzidenzwerte. 

§  28b des Infektionsschutzgesetzes unterscheidet zwi-
schen drei unterschiedlichen Schwellenwerten. Zum ei-
nen greifen Regelungen nach §  28b Absatz  1 und Ab-
satz 3 Satz 2 bei Überschreiten der Inzidenz von 100 an 
drei hintereinander folgenden Tagen, zum zweiten ist im 
Rahmen des § 28b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Halbsatz 2 
Buchstabe b des Infektionsschutzgesetzes der Inzidenz-
wert von 150 für Angebote des sog. click & meet maß-
geblich und zum dritten ist gemäß § 28b Absatz 3 Satz 3 
des Infektionsschutzgesetzes für Präsenzmaßnahmen in 
den Bereichen Bildung und Kindertagesbetreuung der 
Inzidenzwert von 165 maßgeblich. 

Für die Ermittlung der relevanten Inzidenzwerte gilt da-
bei für den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen § 28b 
IfSG der neue § 77 Absatz 6 Satz 1 und 2 IfSG:

„Für die Zählung der nach §  28b Absatz  1 Satz  1 und 
Absatz 3 Satz 2 maßgeblichen Tage werden die drei un-
mittelbar vor dem 23. April 2021 liegenden Tage mitge-
zählt. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
die Sieben-Tage-Inzidenz an den drei unmittelbar vor 
dem 23. April 2021 liegenden Tagen den nach § 28b Ab-
satz 1 und 3 jeweils maßgeblichen Schwellenwert über-
schritten hat, gelten die Maßnahmen nach § 28b Absatz 1 
und 3 ab dem 24. April 2021.“

Die Grundlage für weitere Feststellungen sind die am 
Tag der Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung be-
treffenden Betrachtungen der Schwellenwerte auf 
Grundlage der jeweils aktuellen Übermittlung der aktu-
ellen RKI-Werte.

Ein Schwellenwert gilt dabei als überschritten im Sinne 
des § 28b IfSG, wenn der vom RKI unter der im Bundes-
gesetz genannten Internetadresse ausgewiesene Zahlen-
wert an dem ausgewiesenen Datum über dem Schwellen-
wert liegt (also mindestens größer 100 bei Schwellenwert 
100 etc.). Danach ergeben sich auf Grundlage der vom 
RKI unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlich-
ten Zahlen nachfolgende Begründungen für die Einzel-
feststellungen.

Die vom RKI veröffentlichten zugrunde zulegenden Inzi-
denzwerte bilden dabei ab einschließlich dem 4. Mai 
2021 die „eingefrorenen“ Werte, also ohne Aktualisie-
rung von nachgemeldeten Fällen, ab.
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1.
Regelungen nach §  28b Absatz  1 Satz  1 und Absatz  3 
Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 100)

a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 1 Buchstabe a) genannten 
Landkreise und kreisfreien Städte an den drei vor 
dem 23.04.2021 liegenden Tagen den Inzidenzwert 
von 100 überschritten. Demnach treten die Regelun-
gen des § 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 
IfSG gemäß §  77 Absatz  6 IfSG am 24.04.2021 um 
0.00 Uhr in Kraft. 

b)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
hat der unter Nummer  1 Buchstabe b) genannte 
Landkreis mit dem 23.04.2021 an drei aufeinander-
folgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 über-
schritten. Demnach treten die Regelungen des § 28b 
Absatz  1 Satz  1 und Absatz  3 Satz  2 IfSG am 
25.04.2021 (übernächster Tag nach dem 23.04.2021) 
um 0.00 Uhr in Kraft.

c)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
hat die unter Nummer  1 Buchstabe c) genannte 
kreisfreie Stadt mit dem 24.04.2021 an drei aufein-
anderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 
überschritten. Demnach treten die Regelungen des 
§ 28b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG am 
26.04.2021 (übernächster Tag nach dem 24.04.2021) 
um 0.00 Uhr in Kraft.

1a.
Außerkrafttreten der Regelung nach §  28b Absatz  1 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 IfSG (Schwellenwert von 100 
unterschritten):

a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts 
hat der unter Nummer  1a Buchstabe a) genannte 
Landkreis mit dem 06.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag 
nach dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unter-
schritten. Demnach treten die Maßnahmen des § 28b 
Absatzes 1 nach §  28b Absatz  2 Satz  1 und Satz  2 
und unter entsprechender Anwendung von §  28b 
Absatz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 2 Satz 3 IfSG ab dem 08.05.2021 (übernächster 
Tag nach dem Tag der Feststellung, 06.05.2021) um 
0.00 Uhr außer Kraft.

b)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts 
hat der unter Nummer  1a Buchstabe b) genannte 
Landkreis mit dem 11.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag 
nach dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unter-
schritten. Demnach treten die Maßnahmen des § 28b 
Absatzes 1 nach §  28b Absatz  2 Satz  1 und Satz  2 
und unter entsprechender Anwendung von §  28b 
Absatz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 2 Satz 3 IfSG ab dem 13.05.2021 (übernächster 
Tag nach dem Tag der Feststellung, 11.05.2021) um 
0.00 Uhr außer Kraft.

c)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts 
haben die unter Nummer 1a Buchstabe c) genannte 
kreisfreie Stadt und der ebenfalls genannte Land-
kreis mit dem 12.05.2021 an fünf aufeinanderfolgen-
den Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag nach 
dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unterschrit-
ten. Demnach treten die Maßnahmen des § 28 b Ab-
satzes 1 nach § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 und 
unter entsprechender Anwendung von §  28b Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Absatz 2 
Satz  3 IfSG ab dem 14.05.2021 (übernächster Tag 
nach dem Tag der Feststellung, 12.05.2021) um 0.00 
Uhr außer Kraft.

d)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts 
haben die unter Nummer 1a Buchstabe d) genannten 
Landkreise mit dem 14.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag 
nach dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unter-
schritten. Demnach treten die Maßnahmen des § 28 
b Absatzes 1 nach § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 
und unter entsprechender Anwendung von §  28b 
Absatz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 2 Satz 3 IfSG ab dem 16.05.2021 (übernächster 

Tag nach dem Tag der Feststellung, 14.05.2021) um 
0.00 Uhr außer Kraft.

e)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts 
hat der unter Nummer  1 a Buchstabe e) genannte 
Landkreis mit dem 15.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag 
nach dem Eintreten der Maßnahmen von 100 unter-
schritten. Demnach treten die Maßnahmen des § 28 
b Absatzes 1 nach § 28b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 
und unter entsprechender Anwendung von §  28b 
Absatz 1 Satz 3 und 4 in Verbindung mit § 28b Ab-
satz 2 Satz 3 IfSG ab dem 17.05.2021 (übernächster 
Tag nach dem Tag der Feststellung, 15.05.2021) um 
0.00 Uhr außer Kraft. 

2.
Regelungen nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-
satz 2 Buchstabe b IfSG (Schwellenwert von 150)

a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2 Buchstabe a) genannten 
Landkreise und kreisfreien Städte an den drei vor 
dem 23.04.2021 liegenden Tagen den Inzidenzwert 
von 150 überschritten. Demnach sind gemäß §  77 
Absatz 6 IfSG ab dem 24.04.2021 um 0.00 Uhr Ange-
bote des click & meet in nicht nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 1 IfSG privilegierten La-
dengeschäften nicht mehr zulässig. 

b)  weggefallen

c)  weggefallen

d)  weggefallen

e)  weggefallen

f)  weggefallen

g)  weggefallen

2a.
Regelung nach § 28b Absatz 2 Satz 4 IfSG i.V.m. § 28b 
Absatz 2 Satz 1 und 2 IfSG (Unterschreitung Schwellen-
wert von 150)

a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2a Buchstabe a) genannten 
Landkreise mit dem 04.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen den Inzidenzwert ab dem Tag 
nach dem Eintreten der Maßnahmen von 150 unter-
schritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der 
Untersagung von „click & meet“ nach §  28b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des 
IfSG gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 IfSG ab dem 
06.05.2021 (übernächster Tag nach dem 04.05.2021) 
um 0.00 Uhr in Kraft. 

b)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2a Buchstabe b) genannten 
Landkreise und die kreisfreie Stadt mit dem 
05.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 150 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & 
meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-
satz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 
Satz  6 IfSG ab dem 07.05.2021 (übernächster Tag 
nach dem 05.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.

c)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2a Buchstabe c) genannten 
Landkreise und die kreisfreie Stadt mit dem 
06.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 150 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & 
meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-
satz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 
Satz  6 IfSG ab dem 08.05.2021 (übernächster Tag 
nach dem 06.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.

d)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
habt der unter Nummer  2a Buchstabe d) genannte 
Landkreise und die genannte kreisfreie Stadt mit 
dem 07.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werk-
tagen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnah-
men den Inzidenzwert von 150 unterschritten. Dem-
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nach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung 
von „click & meet“ nach §  28b Absatz  1 Satz  1 
Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß 
§ 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 09.05.2021 (über-
nächster Tag nach dem 07.05.2021) um 0.00 Uhr in 
Kraft.

e)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben der unter Nummer 2a Buchstabe e) genannte 
Landkreis und die kreisfreie Stadt mit dem 
08.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 150 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung von „click & 
meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Halb-
satz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Absatz 3 
Satz  6 IfSG ab dem 10.05.2021 (übernächster Tag 
nach dem 08.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.

f)  Nach den Feststellungen des Robert-Koch-Institutes 
haben die unter der Nummer  2a Buchstabe f) ge-
nannten Landkreise und die genannte kreisfreie 
Stadt mit dem 10.05.2021 an fünf aufeinanderfol-
genden Werktagen ab dem Tag nach dem Eintreten 
der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unter-
schritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der 
Untersagung von „click&meet“ nach § 28b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG 
gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 IfSG ab dem 
12.05.2021 (übernächster Tag nach dem 10.5.2021) 
um 0.00 Uhr in Kraft.

g)  Nach den Feststellungen des Robert-Koch-Institutes 
haben der unter der Nummer  2a Buchstabe g) ge-
nannte Landkreis und die kreisfreie Stadt mit dem 
11.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 150 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung von 
„click&meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b Ab-
satz 3 Satz 6 IfSG ab dem 13.05.2021 (übernächster 
Tag nach dem 11.5.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.

h)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2a Buchstabe h) genannten 
Landkreise mit dem 12.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen ab dem Tag nach dem Eintreten 
der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 unter-
schritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung der 
Untersagung von „click&meet“ nach § 28b Absatz 1 
Satz  1 Nummer  4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG 
gemäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 14.05.2021 
(übernächster Tag nach dem 12.5.2021) um 0.00 Uhr 
in Kraft.

i)  Nach den Feststellungen des Robert-Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 2a Buchstabe i) genannte 
kreisfreie Stadt und die genannten Landkreise mit 
dem 14.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werk-
tagen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnah-
men den Inzidenzwert von 150 unterschritten. Dem-
nach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung 
von „click&meet“ nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des IfSG gemäß § 28b 
Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 16.05.2021 (übernächs-
ter Tag nach dem 14.5.2021) um 0.00 Uhr in Kraft.

j)  Nach den Feststellungen des Robert-Koch-Institutes 
hat die unter Nummer  2a Buchstabe j genannte 
kreisfreie Stadt mit dem 15.05.2021 an fünf aufein-
anderfolgenden Werktagen ab dem Tag nach dem 
Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 150 
unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung von „click&meet“ nach § 28b Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 Buchstabe b des 
IfSG gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 IfSG ab dem 
17.05.2021 (übernächster Tag nach dem 15.5.2021) 
um 0.00 Uhr in Kraft.

3.
Regelung nach §  28b Absatz  3 Satz  3 und 9 IfSG 
(Schwellenwert von 165)
a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 

haben die unter Nummer 3 Buchstabe a) genannten 
Landkreise und kreisfreien Städte an den drei vor 
dem 23.04.2021 liegenden Tagen den Inzidenzwert 

von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersa-
gung der Durchführung von Präsenzunterricht und 
der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß § 28b Ab-
satz 3 Satz 3 und 9 IfSG gemäß § 77 Absatz 6 IfSG 
am 24.04.2021 um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen 
der Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabe-
treuungsverordnung. 

b)  weggefallen  
c)  weggefallen 
d)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 

hat die unter Nummer  3 Buchstabe  d) genannten 
kreisfreie Stadt mit dem 25.04.2021 an drei aufein-
anderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 165 
überschritten. Demnach tritt die Untersagung der 
Durchführung von Präsenzunterricht und der Kin-
dertagesbetreuung vor Ort gemäß §  28b Absatz  3 
Satz 3 und 9 IfSG ab dem 27.04.2021 (übernächster 
Tag nach dem 25.04.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die 
Regelungen der Notbetreuung ergeben sich aus der 
Coronabetreuungsverordnung. 

e)  weggefallen 
f)  weggefallen
g)  weggefallen

3a.
Regelung nach § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG i.V.m. § 28b 
Absatz  2 Satz  1 und 2 IfSG  (Unterschreitung Schwel-
lenwert von 165)
a)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 

hat der unter Nummer  3a Buchstabe a) genannte 
Landkreis mit dem 30.04.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen ab dem Tag nach dem Eintre-
ten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 un-
terschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung der Durchführung von Präsenzun-
terricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort ge-
mäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 02.05.2021 
(übernächster Tag nach dem 30.04.2021) um 0.00 
Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässi-
gen Wechselunterricht und der Notbetreuung erge-
ben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wo-
nach die Außerkraftsetzung im Bereich der schuli-
schen Gemeinschaftseinrichtungen nach §  1 
Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung am fol-
genden Montag, hier also dem 03.05.2021 wirksam 
wird.

b)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
hat der unter Nummer  3a Buchstabe b) genannte 
Landkreis mit dem 04.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen ab dem Tag nach dem Eintre-
ten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 un-
terschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung der Durchführung von Präsenzun-
terricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort ge-
mäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 06.05.2021 
(übernächster Tag nach dem 04.05.2021) um 0.00 
Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässi-
gen Wechselunterricht und der Notbetreuung erge-
ben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, wo-
nach die Außerkraftsetzung im Bereich der schuli-
schen Gemeinschaftseinrichtungen nach §  1 
Absatz 14 der Coronabetreuungsverordnung am fol-
genden Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam 
wird.

c)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 3a Buchstabe c) genannten 
Landkreise und kreisfreien Städte mit dem 
05.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung der Durch-
führung von Präsenzunterricht und der Kinderta-
gesbetreuung vor Ort gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 
IfSG ab dem 07.05.2021 (übernächster Tag nach dem 
05.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu 
dem dann zulässigen Wechselunterricht und der 
Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreu-
ungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im 
Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen 
nach §  1 Absatz  14 der Coronabetreuungsverord-
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nung am folgenden Montag, hier also dem 
10.05.2021 wirksam wird.

d)  weggefallen
e)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 

haben die unter Nummer 3a Buchstabe e) genannten 
Landkreise mit dem 06.05.2021 an fünf aufeinander-
folgenden Werktagen ab dem Tag nach dem Eintre-
ten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 un-
terschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung der Durchführung von Präsenzun-
terricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort ge-
mäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 08.05.2021 
(übernächster Tag nach dem 06.05.2021) um 0.00 
Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zuläs-
sigen Wechselunterricht und der Notbetreuung er-
geben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, 
 wonach die Außerkraftsetzung im Bereich der schu-
lischen Gemeinschaftseinrichtungen nach §  1 Ab-
satz 14 der Coronabetreuungsverordnung am folgen-
den Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird.

f)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 3a Buchstabe f) genannten 
Landkreise und kreisfreien Städte mit dem 
07.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung der Durch-
führung von Präsenzunterricht und der Kinderta-
gesbetreuung vor Ort gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 
IfSG ab dem 09.05.2021 (übernächster Tag nach dem 
07.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu 
dem dann zulässigen Wechselunterricht und der 
Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreu-
ungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im 
Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen 
nach §  1 Absatz  14 der Coronabetreuungsverord-
nung am folgenden Montag, hier also dem 
10.05.2021 wirksam wird.

g)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
hat die unter Nummer  3a Buchstabe g) genannte 
kreisfreie Stadt mit dem 08.05.2021 an fünf aufein-
anderfolgenden Werktagen ab dem Tag nach dem 
Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 
unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung der Durchführung von Präsenzun-
terricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort ge-
mäß § 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 10.05.2021 
(übernächster Tag nach dem 08.05.2021) um 0.00 
Uhr in Kraft. Die Regelungen zu dem dann zulässi-
gen Wechselunterricht und der Notbetreuung er-
geben sich aus der Coronabetreuungsverordnung, 
wonach die Außerkraftsetzung im Bereich der schu-
lischen Gemeinschaftseinrichtungen nach §  1 Ab-
satz 14 der Coronabetreuungsverordnung am folgen-
den Montag, hier also dem 10.05.2021 wirksam wird.

h)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 3a Buchstabe h) genannten 
Landkreise und die genannte kreisfreie Stadt mit 
dem 10.05.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werk-
tagen ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnah-
men den Inzidenzwert von 165 unterschritten. Dem-
nach tritt die Außerkraftsetzung der Untersagung der 
Durchführung von Präsenzunterricht und der Kin-
dertagesbetreuung vor Ort gemäß §  28b Absatz  3 
Satz  6 IfSG ab dem 12.05.2021 (übernächster Tag 
nach dem 10.05.2021) um 0.00 Uhr in Kraft. Die Re-
gelungen zu dem dann zulässigen Wechselunterricht 
und der Notbetreuung ergeben sich aus der Corona-
betreuungsverordnung, wonach die Außerkraftset-
zung im Bereich der schulischen Gemeinschaftsein-
richtungen nach §  1 Absatz  14 der Coronabetreu-
ungsverordnung am folgenden Montag, hier also dem 
17.05.2021 wirksam wird.

i)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 3a Buchstabe i) genannten 
Landkreise und die kreisfreie Stadt mit dem 
12.5.2021 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
ab dem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen den 
Inzidenzwert von 165 unterschritten. Demnach tritt 
die Außerkraftsetzung der Untersagung der Durch-
führung von Präsenzunterricht und der Kinderta-
gesbetreuung vor Ort gemäß §  28b Absatz  3 Satz  6 

IfSG ab dem 14.05.2021 (übernächster Tag nach dem 
12.05.2021) um 0:00 Uhr in Kraft. Die Regelungen zu 
dem dann zulässigen Wechselunterricht und der 
Notbetreuung ergeben sich aus der Coronabetreu-
ungsverordnung, wonach die Außerkraftsetzung im 
Bereich der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen 
nach § 1 Absatz 14 Coronabetreuungsverordnung am 
folgenden Montag, hier also dem 17.05.2021 wirksam 
wird.

j)  Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes 
haben die unter Nummer 3a Buchstabe j) genannten 
kreisfreien Städte mit dem 15.05.2021 an fünf aufein-
anderfolgenden Werktagen ab dem Tag nach dem 
Eintreten der Maßnahmen den Inzidenzwert von 165 
unterschritten. Demnach tritt die Außerkraftsetzung 
der Untersagung der Durchführung von Präsenzun-
terricht und der Kindertagesbetreuung vor Ort gemäß 
§ 28b Absatz 3 Satz 6 IfSG ab dem 17.05.2021 (über-
nächster Tag nach dem 15.05.2021) um 0:00 Uhr in 
Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in 
der Städteregion Aachen oder den Kreisen Düren, Eus-
kirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, 
zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu er-
heben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungs-
gericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, zu erheben.
Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.
Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
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weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.

Düsseldorf, den 15. Mai 2021

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2021 S. 210m
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